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1. Über welche Laufzeit soll der Vertrag abgeschlossen werden? 
 
Antwort der Verwaltung:  
Um Planungssicherheit für die kommenden Haushaltsjahre zu haben, ist eine feste Vertragslaufzeit 
von drei Jahren, zusätzlich zu einem Optionsjahr, vorgesehen.  
 
 
2. Welche Art von Gas und elektrischer Energie soll beschafft werden? 
 
Antwort der Verwaltung:  
Wie bereits im vorherigen Vergabeverfahren, wird auch diesmal Ökostrom beschafft, d.h. die elektri-
sche Energie muss aus erneuerbaren Energien stammen. Weiterhin wird beim kommenden Vergabe-
verfahren erstmalig Erdgas beschafft, welches ökogaszertifiziert ist.  
 
 
3. Wird eine Zertifizierung der Versorgungsarten bei den Anbietern abgefragt? 
 
Antwort der Verwaltung:  
Die Zertifizierung erfolgt durch Vorlage von Zertifikaten innerhalb des Vergabeverfahrens. Diese 
werden als Voraussetzung für eine erfolgreiche Angebotsabgabe gefordert. 


